
 

   

 

 

 

 

 

Südtiroler Theaterverband – Kriterien für die Vergabe finanzieller 

Beiträge im Bereich Kinder- und Jugendtheater 
 

1. Zweck und Zielsetzung der Förderung 

Der Südtiroler Theaterverband unterstützt mit finanziellen Beiträgen Projekte und 

Tätigkeiten im Bereich Kinder- und Jugendtheater, um deren künstlerische Qualität, 

pädagogischen Wert und nachhaltige Wirkung zu stärken. Ziel ist es, Kindern und 

Jugendlichen den Zugang zu professionellen Theatererfahrungen zu ermöglichen, 

kreative Ausdrucksformen zu fördern und die Weiterentwicklung der Theaterpraxis in 

Südtirol nachhaltig zu unterstützen. 

 

2. Förderfähige Antragsteller:innen 

Antragsberechtigt sind ausschließlich Mitgliedsvereine des Südtiroler Theaterverbands. 

Freie Theatergruppen oder Einzelkünstler:innen, die im Bereich Kinder- und 

Jugendtheater tätig sind, sind von der Förderung ausgeschlossen. 

Vereine, die bereits einen finanzielle Beiträge von der Provinz erhalten, sind von der 

Förderung ausgeschlossen. 

Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn die erforderlichen Unterlagen 

vollständig und fristgerecht übermittelt werden. 

 

3. Förderfähige Projekte und Kosten 

Es können folgende Anträge eingereicht werden: 

• Jahrestätigkeiten im Bereich Kinder- und Jugendtheater  

• Einzelprojekte wie Produktionen, Workshops, theaterpädagogische Angebote  

Gefördert werden ausschließlich Honorare und Raumspesen. 

Die genehmigten Ausgaben sind mittels Rechnungen an den Südtiroler Theaterverband 

auszustellen. 

Nicht förderfähig sind u. a. Materialspesen, Verpflegung, technische Anschaffungen. 

 

 

 



 

   

 

4. Einreichmodalitäten 

 

 

31. Januar: Einreichfrist für Anträge auf Förderung von Jahrestätigkeiten  

30. Juni: Einreichfrist ausschließlich für Projekte 

 

Verspätet eingereichte Anträge können nicht berücksichtigt werden. 

Wichtiger Hinweis: Die Einreichung eines zweiten Projektes ist erst nach dem 30. Juni 

möglich und wird nur gewährt, wenn noch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. 

 

Erforderliche Unterlagen 

Ein vollständiges Ansuchen umfasst folgende Dokumente: 

1. Finanzierungsplan 

- detaillierte Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben 

- klare Ausweisung der förderfähigen Kosten (Honorare und Raumspesen) 

2. Projektbeschreibung 

3. Zeitplan 
 

Das Ansuchen ist per E-Mail an info@stv-bz.it einzureichen. 

 

Entscheidungsverfahren 

Die Bearbeitung der eingereichten Ansuchen erfolgt in der Reihenfolge des 

Datumseingangs. 

Förderungen werden vergeben, solange Mittel verfügbar sind. Sobald das 

Jahresbudget ausgeschöpft ist, können weitere Anträge nicht mehr berücksichtigt 

werden – auch wenn sie fristgerecht eingereicht wurden. 

Die Antragsteller:innen erhalten eine schriftliche Mitteilung über die Entscheidung 

innerhalb zwei Wochen ab Eingang des Ansuchens. Ein Anspruch auf Förderung 

besteht nicht. 

 

5. Verwendungsnachweis und Abrechnung 

Rechnungslegung: 

• Alle Rechnungen müssen ausschließlich auf den Südtiroler Theaterverband 

ausgestellt werden. 

• Es können nur jene Kosten abgerechnet werden, die den förderfähigen Kategorien 

entsprechen. 
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Verwendungsnachweis: 

• Kurzer Nachbericht zur Durchführung 

• Ankündigungsmaterial wie Flyer, Plakate, Programmhefte oder digitale Werbemittel 

• Angabe der Anzahl der Teilnehmer:innen bzw. erreichten Kinder und Jugendlichen 

 

6. Sichtbarmachung der Förderung 

Bei sämtlicher Kommunikation im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt – 

sowohl print als auch online – ist das Logo des Südtiroler Theaterverbandes gut 

sichtbar mit folgendem Hinweis „Mit freundlicher Unterstützung des Südtiroler 

Theaterverbandes“ zu platzieren. Sofern der Förderbezieher auf Social Media-

Plattformen (Facebook, Instagram, YouTube, o.ä.) aktiv ist, verpflichtet er sich, bei 

jeglichen Informationen zum Projekt den „Südtiroler Theaterverband“ zu markieren.  

 


